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Gesetze 

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) 

Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (gesamte 
Rechtsvorschrift in der tagesaktuellen Fassung) 

Auszug aus dem ASchG in der Fassung vom BGBl. I Nr. 126/2017: 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente 
§ 5. Arbeitgeber sind verpflichtet, in einer der Anzahl der Beschäftigten und den Gefahren 
entsprechenden Weise die Ergebnisse der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren sowie 
die durchzuführenden Maßnahmen zur Gefahrenverhütung schriftlich festzuhalten (Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzdokumente). Soweit dies aus Gründen der Gefahrenverhütung 
erforderlich ist, ist diese Dokumentation arbeitsplatzbezogen vorzunehmen. 

Grundsätze der Gefahrenverhütung 
§ 7. Arbeitgeber haben bei der Gestaltung der Arbeitsstätten, Arbeitsplätze und 
Arbeitsvorgänge, bei der Auswahl und Verwendung von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen, 
beim Einsatz der Arbeitnehmer sowie bei allen Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer 
folgende allgemeine Grundsätze der Gefahrenverhütung umzusetzen: 

1. Vermeidung von Risiken; 
2. Abschätzung nicht vermeidbarer Risiken; 
3. Gefahrenbekämpfung an der Quelle; 
4. Berücksichtigung des Faktors „Mensch“ bei der Arbeit, insbesondere bei der 

Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie bei der Auswahl von Arbeitsmitteln und Arbeits- 
und Fertigungsverfahren, vor allem im Hinblick auf eine Erleichterung bei eintöniger 
Arbeit und bei maschinenbestimmtem Arbeitsrhythmus sowie auf eine Abschwächung 
ihrer gesundheitsschädigenden Auswirkungen; 
a) Berücksichtigung der Gestaltung der Arbeitsaufgaben und Art der Tätigkeiten, der 

Arbeitsumgebung, der Arbeitsabläufe und Arbeitsorganisation; 
5. Berücksichtigung des Standes der Technik; 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008910
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008910
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6. Ausschaltung oder Verringerung von Gefahrenmomenten; 
7. Planung der Gefahrenverhütung mit dem Ziel einer kohärenten Verknüpfung von 

Technik, Tätigkeiten und Aufgaben, Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufen, 
Arbeitsbedingungen, Arbeitsumgebung, sozialen Beziehungen und Einfluß der Umwelt 
auf den Arbeitsplatz; 

8. Vorrang des kollektiven Gefahrenschutzes vor individuellem Gefahrenschutz; 
9. Erteilung geeigneter Anweisungen an die Arbeitnehmer. 

Koordination 
§ 8. (1) Werden in einer Arbeitsstätte, auf einer Baustelle oder einer auswärtigen 
Arbeitsstelle Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber beschäftigt, so haben die betroffenen 
Arbeitgeber bei der Durchführung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzbestimmungen 
zusammenzuarbeiten. Sie haben insbesondere 

1. ihre Tätigkeiten auf dem Gebiet der Gefahrenverhütung zu koordinieren und 
2. einander sowie ihre Arbeitnehmer und die zuständigen Belegschaftsorgane über die 

Gefahren zu informieren. 

(2) Werden in einer Arbeitsstätte Arbeitnehmer beschäftigt, die nicht in einem 
Arbeitsverhältnis zu den für diese Arbeitsstätte verantwortlichen Arbeitgebern stehen, 
(betriebsfremde Arbeitnehmer), so sind die für diese Arbeitsstätte verantwortlichen 
Arbeitgeber verpflichtet, 

1. erforderlichenfalls für die Information der betriebsfremden Arbeitnehmer über die in 
der Arbeitsstätte bestehenden Gefahren und für eine entsprechende Unterweisung zu 
sorgen, 

2. deren Arbeitgebern im erforderlichen Ausmaß Zugang zu den Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzdokumenten zu gewähren, 

3. die für die betriebsfremden Arbeitnehmer wegen Gefahren in der Arbeitsstätte 
erforderlichen Schutzmaßnahmen im Einvernehmen mit deren Arbeitgebern 
festzulegen und 

4. für deren Durchführung zu sorgen, ausgenommen die Beaufsichtigung der 
betriebsfremden Personen. 

(3) Werden auf einer Baustelle gleichzeitig oder aufeinanderfolgend Arbeitnehmer 
mehrerer Arbeitgeber beschäftigt, so haben diese durch eine entsprechende Koordination 
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der Arbeiten dafür zu sorgen, daß Gefahren für Sicherheit oder Gesundheit der auf der 
Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer vermieden werden. 

(4) Sind für eine solche Baustelle Personen mit Koordinationsaufgaben auf dem Gebiet des 
Arbeitnehmerschutzes beauftragt, so haben die Arbeitgeber bei der Umsetzung der 
Grundsätze der Gefahrenverhütung die Anordnungen und Hinweise dieser Personen zu 
berücksichtigen. Soweit dies zur Vermeidung von Gefahren für Sicherheit oder Gesundheit 
der Arbeitnehmer erforderlich ist, ist bei der Koordination, der Information und der 
Durchführung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzbestimmungen auch auf jene auf 
einer Baustelle tätigen Personen Bedacht zu nehmen, die keine Arbeitnehmer sind. 

(5) Durch Abs. 2 bis 4 wird die Verantwortlichkeit der einzelnen Arbeitgeber für die 
Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften für ihre Arbeitnehmer nicht eingeschränkt 
und deren Verantwortung für betriebsfremde Arbeitnehmer nur insoweit ausgeweitet, als 
sich dies ausdrücklich aus Abs. 2 bis 4 ergibt. 

(6) Abs. 1 bis 5 gelten nicht bei einer Überlassung im Sinne des § 9. 

Unterweisung 
§ 14. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, für eine ausreichende Unterweisung der 
Arbeitnehmer über Sicherheit und Gesundheitsschutz zu sorgen. Die Unterweisung muß 
während der Arbeitszeit erfolgen. Die Unterweisung muß nachweislich erfolgen. Für die 
Unterweisung sind erforderlichenfalls geeignete Fachleute heranzuziehen. 

(2) Eine Unterweisung muß jedenfalls erfolgen 

1. vor Aufnahme der Tätigkeit, 
2. bei einer Versetzung oder Veränderung des Aufgabenbereiches, 
3. bei Einführung oder Änderung von Arbeitsmitteln, 
4. bei Einführung neuer Arbeitsstoffe, 
5. bei Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren und 
6. nach Unfällen oder Ereignissen, die beinahe zu einem Unfall geführt hätten, sofern 

dies zur Verhütung weiterer Unfälle nützlich erscheint. 

(3) Die Unterweisung muß auf den Arbeitsplatz und den Aufgabenbereich des 
Arbeitnehmers ausgerichtet sein. Sie muß an die Entwicklung der Gefahrenmomente und 



 

 

Genehmigung einer Dienstvorschrift für Eisenbahnaufsichtsorgane bezughabende Vorschriftenbestimmungen 6 of 38 

an die Entstehung neuer Gefahren angepaßt sein. Die Unterweisung muß auch die bei 
absehbaren Betriebsstörungen zu treffenden Maßnahmen umfassen. Die Unterweisung ist 
erforderlichenfalls in regelmäßigen Abständen zu wiederholen, jedenfalls dann, wenn dies 
gemäß § 4 Abs. 3 als Maßnahme zur Gefahrenverhütung oder in einer Verordnung zu 
diesem Bundesgesetz festgelegt ist. 

(4) Die Unterweisung muß dem Erfahrungsstand der Arbeitnehmer angepaßt sein und in 
verständlicher Form erfolgen. Bei Arbeitnehmern, die der deutschen Sprache nicht 
ausreichend mächtig sind, hat die Unterweisung in ihrer Muttersprache oder in einer 
sonstigen für sie verständlichen Sprache zu erfolgen. Arbeitgeber haben sich zu 
vergewissern, daß die Arbeitnehmer die Unterweisung verstanden haben. 

(5) Die Unterweisung kann auch schriftlich erfolgen. Erforderlichenfalls sind den 
Arbeitnehmern schriftliche Betriebsanweisungen und sonstige Anweisungen zur 
Verfügung zu stellen. Diese Anweisungen sind erforderlichenfalls am Arbeitsplatz 
auszuhängen. Abs. 4 zweiter und dritter Satz gilt auch für schriftliche Anweisungen. 

Eisenbahngesetz 1957 (EisbG) 

Bundesgesetz über Eisenbahnen, Schienenfahrzeuge auf Eisenbahnen und den Verkehr 
auf Eisenbahnen (gesamte Rechtsvorschrift in der tagesaktuellen Fassung) 

Auszug aus dem EisbG in der Fassung vom BGBl. I Nr. 60/2019: 

Allgemeine Anordnungen an Eisenbahnbedienstete 
§ 21a. (1) Das Eisenbahnunternehmen hat jeweils im Rahmen bestehender 
Rechtsvorschriften das Verhalten einschließlich der Ausbildung der Eisenbahnbediensteten, 
die Tätigkeiten zur Gewährleistung der Sicherheit des Betriebes einer Eisenbahn, des 
Betriebes von Schienenfahrzeugen auf Eisenbahnen und des Verkehrs auf Eisenbahnen 
ausführen, durch allgemeine Anordnungen im Interesse der Sicherheit und Ordnung des 
Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und 
des Verkehrs auf Eisenbahnen zu regeln. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011302
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(2) Abs. 1 gilt nicht für ausschließlich zum Bau und zum Betrieb von sowie zur Erbringung 
von Eisenbahnverkehrsdiensten auf Anschlussbahnen ohne Eigenbetrieb berechtigte 
Eisenbahnunternehmen. 

(3) Die im Abs. 1 angeführten Anordnungen bedürfen der Genehmigung der Behörde, 
welche zu erteilen ist, wenn nicht öffentliche Verkehrsinteressen entgegenstehen. 

(4) Abs. 3 gilt nicht für ausschließlich zum Bau und zum Betrieb von sowie zur Erbringung 
von Eisenbahnverkehrsdiensten auf im § 7 Z 2 angeführten Anschlussbahnen mit 
Eigenbetrieb berechtigte Eisenbahnunternehmen. 

(5) Ist Verhalten einschließlich der Ausbildung der im Abs. 1 angeführten Bediensteten 
bereits durch Bundesgesetz oder in auf Grund von Bundesgesetzen ergangenen 
Verordnungen geregelt, so bedarf es für ein solches Verhalten einschließlich der 
Ausbildung keiner Regelung durch allgemeine Anordnungen. 

Eisenbahnaufsichtsorgane 
§ 30. (1) Eisenbahnunternehmen haben Eisenbahnbedienstete zur Überwachung des 
Verhaltens von Personen gegenüber Eisenbahnanlagen einer öffentlichen Eisenbahn, in 
auf öffentlichen Eisenbahnen betriebenen Schienenfahrzeugen und im Verkehr auf einer 
öffentlichen Eisenbahn zu bestimmen (Eisenbahnaufsichtsorgane). Die Überwachung 
schließt die der Ordnung auf den Bahnhofvorplätzen mit ein, sofern nicht die sonst 
zuständigen Organe zur Stelle sind. Bei Eisenbahnen, auf denen Zugangsrechte ausgeübt 
werden, hat die Überwachung auch das Verhalten der Eisenbahnbediensteten von Zugang 
ausübenden Eisenbahnunternehmen einzuschließen, soweit das für die Gewährung der 
Sicherheit und Ordnung der Abwicklung des jeweiligen Betriebes der Eisenbahn und des 
jeweiligen Verkehrs auf der Eisenbahn insgesamt erforderlich ist. 

(2) Die Eisenbahnaufsichtsorgane sind von der Behörde oder von Organen des 
Eisenbahnunternehmens, die von dieser hiezu ermächtigt wurden, in Eid zu nehmen. 
Eisenbahnaufsichtsorgane müssen bei Ausübung ihrer Überwachungstätigkeit mit einem 
Ausweis versehen sein, aus dem ihre Eigenschaft und ihre Überwachungsbefugnisse 
hervorgehen. Eisenbahnaufsichtsorgane, die sich zur Ausübung ihrer Befugnisse als nicht 
mehr geeignet erweisen, sind unverzüglich abzuberufen; dies ist der Behörde anzuzeigen. 
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(3) Eisenbahnaufsichtsorgane dürfen Personen festnehmen, die sie bei einer Zuwiderhandlung 
gegen die Bestimmungen der §§ 43 Abs. 1, 46, 47 Abs. 1, 47a und 47b einschließlich 
derjenigen, die auf Grund einer Verordnung gemäß § 47c erlassen sind, auf frischer Tat 
betreten, sofern auch die übrigen Voraussetzungen des § 35 Verwaltungsstrafgesetz 1991 
(VStG), BGBl. Nr. 52, vorliegen, aber kein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
einschreiten kann. Festgenommene Personen sind, wenn der Grund der Festnahme nicht 
schon vorher entfallen ist, von den Eisenbahnaufsichtsorganen dem nächsten Organ des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes so bald wie möglich vorzuführen. 

Gefährdungsbereich 
§ 43. (1) In der Umgebung von Eisenbahnanlagen (Gefährdungsbereich) ist die Errichtung 
von Anlagen oder die Vornahme sonstiger Handlungen verboten, durch die der Bestand 
der Eisenbahn oder ihr Zugehör oder die regelmäßige und sichere Führung des Betriebes 
der Eisenbahn und des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn sowie des 
Verkehrs auf der Eisenbahn, insbesondere die freie Sicht auf Signale oder auf 
schienengleiche Eisenbahnübergänge, gefährdet wird. 

(2) Bei Hochspannungsleitungen beträgt, unbeschadet der Bestimmung des Abs. 3, der 
Gefährdungsbereich, wenn sie Freileitungen sind, in der Regel je fünfundzwanzig Meter, 
wenn sie verkabelt sind, in der Regel je fünf Meter beiderseits der Leitungsachse. 

(3) Wenn im Gefährdungsbereich Steinbrüche, Stauwerke oder andere Anlagen errichtet 
oder Stoffe, die explosiv oder brennbar sind, gelagert oder verarbeitet werden sollen, 
durch die der Betrieb der Eisenbahn, der Betrieb von Schienenfahrzeugen auf der 
Eisenbahn oder der Verkehr auf der Eisenbahn gefährdet werden kann, so ist vor der 
Bauausführung oder der Lagerung oder Verarbeitung die Bewilligung der Behörde 
einzuholen; diese ist zu erteilen, wenn Vorkehrungen getroffen sind, die eine Gefährdung 
des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn 
und des Verkehrs auf der Eisenbahn ausschließen. 

(4) Die Bewilligungspflicht gemäß Abs. 3 entfällt, wenn es über die Errichtung des Steinbruches, 
des Stauwerkes oder einer anderen Anlage oder über die Lagerung oder Verarbeitung der 
Stoffe zwischen dem Eisenbahnunternehmen und dem Errichter, Lagerer oder Verarbeiter 
zu einer schriftlich festzuhaltenden zivilrechtlichen Einigung über zu treffende Vorkehrungen 
gekommen ist, die eine Gefährdung des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von 
Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn oder des Verkehrs auf der Eisenbahn ausschließen. 
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Verhalten innerhalb der Eisenbahnanlagen 
§ 46. Innerhalb der Eisenbahnanlagen ist ein den Betrieb einer Eisenbahn, den Betrieb von 
Schienenfahrzeugen auf einer Eisenbahn und den Verkehr auf einer Eisenbahn störendes 
Verhalten verboten. Insbesondere ist verboten, Eisenbahnanlagen, eisenbahntechnische 
Einrichtungen und Schienenfahrzeuge zu beschädigen, zu besteigen oder zu 
verunreinigen, unbefugt Gegenstände auf die Fahrbahn zu legen, sonstige 
Fahrthindernisse anzubringen, Weichen umzustellen, Fahrleitungsschalter zu betätigen, 
Alarm zu erregen oder Signale zu geben. 

Betreten hiefür nicht bestimmter Stellen von Eisenbahnanlagen 
§ 47. (1) Das Betreten von Eisenbahnanlagen ist, mit Ausnahme der hiefür bestimmten 
Stellen, nur mit einer vom Eisenbahnunternehmen ausgestellten Erlaubniskarte gestattet. 

(2) Organe der Gerichte, der Verwaltungsbehörden, des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
und der Zollwache dürfen Eisenbahnanlagen ohne Erlaubniskarte nur betreten, wenn und 
solange dies zur Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten erforderlich ist. Die Behörde kann, 
soweit dies im öffentlichen Interesse notwendig ist, weitere Ausnahmen festsetzen. 

(3) Die zum Betreten der Eisenbahnanlagen ohne Erlaubniskarte berechtigten Personen 
haben sich durch eine Dienstlegitimation oder Bescheinigung ihrer Dienststelle auszuweisen. 

(4) Werden Personen, die zum Betreten von Eisenbahnanlagen ohne Erlaubniskarte 
berechtigt sind, durch Unfall beim Betrieb der Eisenbahn oder beim Betrieb eines 
Schienenfahrzeuges getötet oder verletzt oder erleiden sie einen Sachschaden, so 
entstehen gegenüber dem Eisenbahnunternehmen nur dann Schadenersatz- oder 
Rückgriffsansprüche, wenn sich der Unfall aus einer unerlaubten vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Handlung oder Unterlassung des Eisenbahnunternehmens oder eines 
Eisenbahnbediensteten ergibt. Eisenbahnbedienstete eines Eisenbahnunternehmens 
haften – unbeschadet der Rückgriffsansprüche des Eisenbahnunternehmens – für den von 
ihnen verursachten Schaden nur dann, wenn sie ihn vorsätzlich herbeigeführt haben. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 sind nicht anzuwenden, wenn Eisenbahnanlagen im 
Verkehrsraum einer öffentlichen Straße liegen. 
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Benützung nicht-öffentlicher Eisenbahnübergänge 
§ 47a. Nicht-öffentliche Eisenbahnübergänge dürfen nur von den hiezu Berechtigten und 
nur unter den vom Eisenbahnunternehmen aus Sicherheitsgründen vorzuschreibenden 
Bedingungen, die zumindest dem Wegeberechtigten bekannt zu machen sind, benützt werden. 

Bahnbenützende 

§ 47b. (1) Bahnbenützende haben den dienstlichen Anordnungen der Eisenbahnaufsichtsorgane 
(§ 30) Folge zu leisten und sich bei Benützung der Eisenbahnanlagen und der Schienenfahrzeuge 
so zu verhalten, wie es die Sicherheit und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des 
Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn, des Verkehrs auf der Eisenbahn 
sowie die Rücksicht auf andere gebieten. 

(2) Bahnbenützende dürfen nur an den dazu bestimmten Stellen und nur an der dazu 
bestimmten Seite der Schienenfahrzeuge ein- und aussteigen. 

(3) Solange sich ein Schienenfahrzeug in Bewegung befindet, ist das Öffnen der 
Außentüren des Schienenfahrzeuges, das Betreten der Trittbretter und das Verweilen auf 
ungesicherten offenen Plattformen sowie das Ein- und Aussteigen verboten. 

(4) Es ist verboten, Gegenstände aus dem Schienenfahrzeug zu werfen. 

Schutzvorschriften 

§ 47c. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann für alle oder für 
einzelne Arten von Eisenbahnen durch Verordnung Vorschriften erlassen, in denen das 
zum Schutze der Eisenbahnanlagen, des Betriebes einer Eisenbahn, des Betriebes von 
Schienenfahrzeugen auf einer Eisenbahn und des Verkehrs auf einer Eisenbahn gebotene 
Verhalten (§§ 43 Abs. 1, 46, 47, 47a und 47b) näher bestimmt wird. 

Strafen, Verwalterbestellung 
§ 162. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 42, 43, 46 bis 47b oder den auf Grund der §§ 
47c und 49 durch Verordnung erlassenen Vorschriften zuwiderhandelt, begeht, sofern im 
folgenden nichts anderes bestimmt ist, eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 726 Euro zu bestrafen. 
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(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist hiefür von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit einer Geldstrafe bis zu 2 180 Euro zu bestrafen, wer 

7. entgegen § 21a das Verhalten einschließlich der Ausbildung von 
Eisenbahnbediensteten nicht durch allgemeine Anordnungen regelt, 

8. entgegen § 22 Abs. 2 Tarife und Fahrpläne nicht rechtzeitig vor ihrem In-Kraft-Treten 
veröffentlicht, 

9. entgegen § 22 Abs. 5 die zur Berechnung der Beförderungspreise notwendigen 
Angaben sowie die wesentlichen Bestimmungen der Beförderungsbedingungen nicht 
durch Aushang an geeigneter Stelle bekannt macht, 

10. entgegen § 25 ohne die erforderliche Genehmigung eine öffentliche Eisenbahn oder 
Teile einer öffentlichen Eisenbahn veräußert oder verpachtet sowie den ganzen oder 
einen Teil des Betriebes einer öffentlichen Eisenbahn oder von Teilen einer 
öffentlichen Eisenbahn sonst überlässt oder die Abwicklung des Verkehrs auf einer 
öffentlichen Eisenbahn oder auf Teilen einer öffentlichen Eisenbahn sonst überlässt, 

11. entgegen § 26 der Behörde keine erforderlichen Auskünfte erteilt, den 
Behördenorganen nicht alle geschäftlichen Aufzeichnungen, Bücher und sonstige 
Belege zur Einsicht und Prüfung vorlegt oder über den Geschäftsbetrieb nicht so Buch 
führt, dass die Behörde jederzeit die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Feststellungen treffen kann, 

12. entgegen § 37c Abs. 3 eine Sicherheitsbescheinigung – Teil A oder eine 
Sicherheitsbescheinigung – Teil B nicht unaufgefordert der Behörde zurückstellt, 

13. entgegen § 38c Abs. 2 eine Sicherheitsgenehmigung nicht unaufgefordert der Behörde 
zurückstellt, oder 

14. gegen die Bestimmungen der gemäß § 19 Abs. 4 und 5 sowie § 47c erlassenen 
Verordnungen zuwider handelt. 

(3) Zuwiderhandlungen gegen die auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Vorschriften 
über das Verhalten bei Annäherung an schienengleiche Eisenbahnübergänge und bei 
Übersetzung solcher Übergänge sowie über die Beachtung der den schienengleichen 
Eisenbahnübergang sichernden Verkehrszeichen sind mit einer Geldstrafe bis zu 726 Euro 
zu bestrafen. Ist eine Person bereits einmal wegen einer derartigen Zuwiderhandlung 
bestraft worden, so kann an Stelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen 
verhängt werden; ist eine solche Person bereits zweimal bestraft worden, so können die 
Geldstrafe und die Freiheitsstrafe auch nebeneinander verhängt werden. Die Verhängung 
einer Freiheitsstrafe ist in diesen Fällen aber nur zulässig, wenn es ihrer bedarf, um die 
betreffende Person von weiteren Verwaltungsübertretungen der gleichen Art abzuhalten. 
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(4) Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften gemäß Abs. 3, die sich ausschließlich auf im 
Verlaufe von Straßen mit öffentlichem Verkehr (§ 1 Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung 
1960, BGBl. Nr. 159) angelegte schienengleiche Bahnübergänge beziehen, sind im Gebiet 
einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster 
Instanz ist, von der Landespolizeidirektion zu bestrafen. 

(5) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor: 

1. wenn durch die Tat Sachschaden an Sicherungseinrichtungen oder Verkehrszeichen an 
schienengleichen Bahnübergängen entstanden ist, sofern die nächste Bahndienststelle 
oder die nächste Polizeidienststelle hievon ohne unnötigen Aufschub und unter 
Bekanntgabe der Identität der Beteiligten verständigt wurde; 

2. wenn die Tat den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet. 

(6) Die Landespolizeidirektionen, insoweit diese für das Gebiet einer Gemeinde zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz sind, und die Organe der Bundespolizei haben an der 
Vollziehung der §§ 43 Abs. 1, 46, 47 Abs. 1, 47a und 47b sowie der auf Grund des § 49 
durch Verordnung erlassenen Vorschriften und des Art. III Abs. 1 Z 2 des 
Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008 (EGVG), BGBl. I Nr. 87 
mitzuwirken durch  

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen; 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 

wie insbesondere die Festnahme und Vorführung von auf frischer Tat betretenen 
Personen (§ 30 Abs. 3, §§ 35 und 36 VStG), die Festsetzung und Einhebung einer 
vorläufigen Sicherheit (§ 37a VStG) und die Erstattung von Anzeigen; 

3. die Ahndung von Verwaltungsübertretungen, die in einem Zuwiderhandeln gegen 
Bestimmungen einer gemäß § 49 Abs. 3 erlassenen Verordnung bestehen, mit 
Organstrafverfügungen (§ 50 VStG). 50 vH der Strafgelder aus jenen 
Verwaltungsübertretungen, die von Organen der Bundespolizei wahrgenommen 
werden, fließen der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand für diese Organe zu 
tragen hat. 20 vH der Strafgelder aus Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 3, die 
durch eingerichtete bildverarbeitende technische Einrichtungen (§ 50) festgestellt 
worden sind, fließen dem Eisenbahnunternehmen zu. 
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Sicherheitspolizeigesetz (SPG) 

Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der 
Sicherheitspolizei (gesamte Rechtsvorschrift in der tagesaktuellen Fassung) 

Auszug aus dem SPG in der Fassung vom BGBl. I Nr. 113/2019: 

Richtlinien für das Einschreiten 
§ 31. (1) Der Bundesminister für Inneres hat zur Sicherstellung wirkungsvollen einheitlichen 
Vorgehens und zur Minderung der Gefahr eines Konfliktes mit Betroffenen durch Verordnung 
Richtlinien für das Einschreiten der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu erlassen. 

(2) In diesen Richtlinien ist zur näheren Ausführung gesetzlicher Anordnungen 
insbesondere vorzusehen, daß 

1. bestimmte Amtshandlungen Organen mit besonderer Ausbildung vorbehalten sind; 
2. die Bekanntgabe der Dienstnummern der einschreitenden Organe des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes in einer der jeweiligen Amtshandlung angemessenen Weise, in der 
Regel durch Aushändigung einer mit der Dienstnummer, der Bezeichnung der 
Dienststelle und deren Telefonnummer versehenen Karte zu erfolgen hat; 

3. vor der Ausübung bestimmter Befugnisse mögliche Betroffene informiert werden müssen; 
4. bei der Ausübung bestimmter Befugnisse besondere Handlungsformen einzuhalten sind; 
5. die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes beim Eingriff in Rechte von Menschen 

auf die Erkennbarkeit ihrer Unvoreingenommenheit Bedacht zu nehmen haben, sodaß 
ihr Einschreiten von den Betroffenen insbesondere nicht als Diskriminierung auf 
Grund ihres Geschlechtes, ihrer Rasse oder Hautfarbe, ihrer nationalen oder 
ethnischen Herkunft, ihres religiösen Bekenntnisses oder ihrer politischen Auffassung 
empfunden wird; 

6. die Durchsuchung eines Menschen außer in Notfällen durch eine Person desselben 
Geschlechtes vorzunehmen ist; 

7. der Betroffene über geschehene Eingriffe in seine Rechte in Kenntnis zu setzen ist; 
8. der Betroffene in bestimmten Fällen auf sein Recht auf Beiziehung einer 

Vertrauensperson oder eines Rechtsbeistandes hinzuweisen ist und daß er deren 
Verständigung verlangen kann. 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005792
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(3) Soweit diese Richtlinien auch für Befugnisse der Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes im Zuständigkeitsbereich anderer Bundesminister gelten sollen, erläßt 
der Bundesminister für Inneres die Verordnung im Einvernehmen mit den in ihrem 
Wirkungsbereich berührten Bundesministern. 

Durchführung einer Anhaltung 
§ 47. (1) Jeder nach § 45 Festgenommene oder nach § 46 Vorgeführte hat das Recht, daß 
auf sein Verlangen ohne unnötigen Aufschub und nach seiner Wahl ein Angehöriger, in 
den Fällen des § 45 Abs. 1 Z 1 und des § 46 auch ein Rechtsbeistand, von der Festnahme 
(Vorführung) verständigt wird. Bei der Festnahme (Vorführung) und Anhaltung ist auf die 
Achtung der Menschenwürde des Betroffenen und auf die möglichste Schonung seiner 
Person Bedacht zu nehmen. 

(2) Für die Anhaltung von Menschen nach diesem Bundesgesetz oder nach der 
Strafprozeßordnung gilt § 53c Abs. 1 und 2 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG), 
BGBl. Nr. 52/1991. 

(3) Die Hausordnung für solche Anhaltungen in Hafträumen der Sicherheitsbehörden hat 
der Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz mit 
Verordnung zu erlassen. In der Hausordnung sind die Rechte und Pflichten der Häftlinge 
unter Bedachtnahme auf die Gewährleistung der körperlichen Sicherheit der Angehaltenen, 
die Aufrechterhaltung der Ordnung in den Hafträumen sowie unter Berücksichtigung der 
in Hafträumen bestehenden räumlichen und personellen Gegebenheiten zu regeln. 

Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG) 

Gesamte Rechtsvorschrift in der tagesaktuellen Fassung  

Auszug aus dem VStG in der Fassung vom BGBl. I Nr. 58/2018: 

Festnahme 
§ 35. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes dürfen außer den gesetzlich 
besonders geregelten Fällen Personen, die auf frischer Tat betreten werden, zum Zweck 
ihrer Vorführung vor die Behörde festnehmen, wenn 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005770


 

 

Genehmigung einer Dienstvorschrift für Eisenbahnaufsichtsorgane bezughabende Vorschriftenbestimmungen 15 of 38 

1. der Betretene dem anhaltenden Organ unbekannt ist, sich nicht ausweist und seine 
Identität auch sonst nicht sofort feststellbar ist oder 

2. begründeter Verdacht besteht, daß er sich der Strafverfolgung zu entziehen suchen 
werde, oder 

3. der Betretene trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Handlung verharrt 
oder sie zu wiederholen sucht. 
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Verordnungen 

Arbeitsmittelverordnung (AM-VO) 

Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über den Schutz der 
ArbeitnehmerInnen bei der Benutzung von Arbeitsmitteln und mit der die 
Bauarbeiterschutzverordnung geändert wird (gesamte Rechtsvorschrift in der 
tagesaktuellen Fassung) 

Auf Grund des großen Umfangs wird hier nur der Link zur Verfügung gestellt. 

ArbeitnehmerInnenschutzverordnung Verkehr 2017 (AVO Verkehr 
2017) 

Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz über die 
Berücksichtigung der Erfordernisse des ArbeitnehmerInnenschutzes und über den 
Nachweis der Einhaltung in Genehmigungsverfahren des Verkehrswesens (gesamte 
Rechtsvorschrift in der tagesaktuellen Fassung) 

Auszug aus der AVO Verkehr 2017 in der Fassung vom BGBl. II Nr. 288/2018: 

Allgemeine Anordnungen an Eisenbahnbedienstete  
§ 7. (1) Vor Erteilung der eisenbahnrechtlichen Genehmigung von Allgemeinen Anordnungen 
an Eisenbahnbedienstete gemäß § 21a des Eisenbahngesetzes 1957 ist auch die Einhaltung 
der Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes zu überprüfen und nachzuweisen.  

(2) Nachweise gemäß Abs. 1 haben zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen des 
Arbeitnehmerschutzes insbesondere zu umfassen:  

1. Prüfung der Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente gemäß § 5 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl. Nr. 450/1994,  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20000727
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20000727
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007661
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007661
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2. Prüfung der Durchführung der Koordination gemäß § 8 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, 
BGBl. Nr. 450/1994,  

3. Prüfung der Einhaltung und Umsetzung der Arbeitnehmerschutzvorschriften, 
insbesondere des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 450/1994, des 3. bis 5. 
Abschnittes der Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung (EisbAV), BGBl. II Nr. 
384/1999, des 1. und 2. Abschnittes der Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), BGBl. II Nr. 
164/2000, der Bauarbeiterschutzverordnung (BauV), BGBl. Nr. 340/1994, der 
Elektroschutzverordnung 2003 (ESV 2003), BGBl. II Nr. 424/2003, der 
Kennzeichnungsverordnung (KennV), BGBl. II Nr. 101/1997, sowie der weiteren 
Verordnungen in Durchführung des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes,  

4. Prüfung der Einhaltung und Umsetzung des Standes der Technik gemäß § 7 Z 5 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl. Nr. 450/1994, insbesondere hinsichtlich 
bestehender schriftlicher Betriebsanweisungen gemäß § 14 Abs. 5 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz zur Einhaltung des Arbeitnehmerschutzes im 
Eisenbahnbereich (zB „Schriftliche Betriebsanweisung Arbeitnehmerschutz – ÖBB 40“ 
der Österreichischen Bundesbahnen). 

Durchführungsverordnung über die gemeinsame 
Sicherheitsmethode für die Evaluierung und Bewertung von Risiken 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 402/2013 der Kommission vom 30. April 2013 über die 
gemeinsame Sicherheitsmethode für die Evaluierung und Bewertung von Risiken und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 352/2009 (gesamte Rechtsvorschrift inklusive 
ursprünglichen Rechtsakt) 

Auf Grund des großen Umfangs wird hier nur der Link zur Verfügung gestellt. 

Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung (EisbAV) 

Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr über den Schutz von 
ArbeitnehmerInnen im Bereich von Gleisen (gesamte Rechtsvorschrift in der 
tagesaktuellen Fassung) 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2013/402/2015-08-03
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2013/402/2015-08-03
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20000181
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20000181
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Auf Grund des großen Umfangs wird hier nur der Link zur Verfügung gestellt. 

Eisenbahn-Eignungs- und Prüfungsverordnung (EisbEPV) 

Verordnung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie über die Eignung, 
Ausbildung, Prüfung, Weiterbildung und praktische Ausübung bei qualifizierten Tätigkeiten 
von Eisenbahnbediensteten (gesamte Rechtsvorschrift in der tagesaktuellen Fassung) 

Auszug aus der EisbEPV in der Fassung vom BGBl. II Nr. 31/2013: 

Ausweis 
§ 19. (1) Das Eisenbahnunternehmen hat Eisenbahnaufsichtsorganen einen Ausweis 
auszustellen. Das Eisenbahnaufsichtsorgan hat den Ausweis bei Ausübung seiner 
Befugnisse auf Verlangen vorzuweisen. 

(2) Ausweise sind als beidseitig bedruckte Kunststoffkarten in der Größe 5,4 cm x 8,5 cm 
auszuführen. Der Ausweis kann als Chipkarte ausgeführt werden. 

(3) Die Gültigkeit des Ausweises ist mit maximal zehn Jahren zu befristen. 

(4) Der Ausweis hat auf der Vorderseite (Bildseite) folgende Daten zu enthalten: 

1. Bezeichnung des Eisenbahnunternehmens; 
2. Lichtbild; 
3. Schriftzug „Eisenbahnaufsichtsorgan“; 
4. Akademische Grade, Vor- und Familien- oder Nachnamen; 
5. Schriftzug „Seriennummer“ und die Seriennummer des Ausweises; 
6. Schriftzug „Gültig bis“ und das Datum des Gültigkeitsablaufs des Ausweises. 

(5) Die Befugnisse der Eisenbahnaufsichtsorgane sind auf der Rückseite des Ausweises wie 
folgt anzugeben: “Befugnisse der Eisenbahnaufsichtsorgane gemäß § 30 des 
Eisenbahngesetzes 1957 (EisbG), BGBl. Nr. 60: 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008234
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• Überwachung des Verhaltens von Personen gegenüber Eisenbahnanlagen einer 
öffentlichen Eisenbahn, in auf öffentlichen Eisenbahnen betriebenen 
Schienenfahrzeugen und im Verkehr auf einer öffentlichen Eisenbahn; 

• Überwachung der Ordnung auf den Bahnhofsvorplätzen; 
• Überwachung des Verhaltens von Eisenbahnbediensteten von Zugang ausübenden 

Eisenbahnunternehmen; 
• Erteilung von dienstlichen Anordnungen an Bahnbenützende; 
• Festnahme von Personen, die sie bei einer Verwaltungsübertretung gemäß den §§ 43 

Abs. 1, 46, 47 Abs. 1 und 47b EisbG auf frischer Tat betreten, sofern auch die übrigen 
Voraussetzungen des § 35 Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52, vorliegen.“ 

(6) Die Seriennummer ist vom Eisenbahnunternehmen zu vergeben und aus der Jahreszahl 
und der Ordnungszahl zu bilden, die jährlich mit 1 beginnt und fortlaufend nummeriert 
wird. Die Zuteilung von Zahlenstöcken an einzelne Organisationseinheiten ist zulässig. 

(7) Auf der Rückseite eines Ausweises darf zusätzlich auch die weitere Ausbildung der/des 
Eisenbahnbediensteten im Sinne des § 1 Abs. 2 durch Anführung der zutreffenden Ziffern 
vermerkt werden. Ausbildungen, die eine notwendige Voraussetzung für andere 
abgeschlossene Ausbildungen bilden, sind hiebei nicht zu berücksichtigen. 

(8) Die in Abs. 4 angeführten Daten sind im Register des Eisenbahnunternehmens zu speichern. 

Eisenbahnaufsichtsorgan 
§ 39. (1) Zu einem Eisenbahnaufsichtsorgan nach § 30 EisbG darf nur eine hiefür geeignete 
Person bestellt werden. 

(2) Die Eignung setzt eine Ausbildung für „Betriebsdienst“ voraus. Das Eisenbahnaufsichtsorgan 
muss zusätzlich über jene Ausbildung verfügen, die zur Beurteilung der zu überwachenden 
Tätigkeit erforderlich ist. 

(3) Die Schulungseinrichtung hat unter Berücksichtigung der Aufgaben von 
Eisenbahnaufsichtsorganen nach § 30 EisbG nachstehende allgemeine Fachkenntnisse im 
erforderlichen Umfang durch 20 Unterrichtseinheiten zu vermitteln: 

1. Grundsätze der wesentlichen Rechtsvorschriften 
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a) allgemeine Grundsätze (Methoden, Rechtsordnung, Rechtsquellen und 
Behörden); 

b) Eisenbahnrecht einschließlich Unfalluntersuchungsrecht, 
Eisenbahnbeförderungsrecht und Gefahrgutbeförderungsrecht; 

c) Schadenersatz- und Haftpflichtrecht; 
d) Strafrecht und Verwaltungsstrafrecht; 

2. Vorgehen bei der Erteilung von dienstlichen Anordnungen und der Festnahme von 
Personen. 

(4) Innerhalb eines Jahres ab Ende der Ausbildung ist eine mündliche Prüfung über die 
allgemeinen Fachkenntnisse abzulegen. 

(5) Ein Eisenbahnaufsichtsorgan muss sich die erforderlichen Fachkenntnisse über die 
wesentlichen Bestandteile des Sicherheitsmanagementsystems sowie die wesentlichen 
örtlichen Besonderheiten vor Antritt der Tätigkeit aneignen. 

(6) In der Bescheinigung sind jene Eisenbahnstrecken und qualifizierten Tätigkeiten, zu 
deren Überwachung das Eisenbahnaufsichtsorgan bestimmt wurde, anzuführen. 

Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung (EisbBBV) 

Verordnung über den Bau und Betrieb von Eisenbahnen (gesamte Rechtsvorschrift in der 
tagesaktuellen Fassung) 

Auszug aus der EisbBBV in der Fassung vom BGBl. II Nr. 156/2014: 

Betriebsbedienstete 
Begriffsbestimmung, allgemeine Bestimmungen  
§ 129. (1) Die Betriebsbediensteten sind zur sicheren und ordnungsgemäßen Durchführung 
des Eisenbahnbetriebs zu verpflichten, wobei der Sicherheit der Vorzug zu geben ist.  

(2) Die Betriebsbediensteten sind in der für einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb 
erforderlichen Anzahl einzusetzen.  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006077
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006077
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(3) Den Betriebsbediensteten sind die für Ihre Dienstausübung erforderlichen 
Dienstvorschriften und Dienstanweisungen zugänglich zu machen, und sie sind darüber 
nachweislich zu unterweisen.  

(4) Über Betriebsbedienstete sind Aufzeichnungen zu führen, aus denen insbesondere ihre 
Art der Verwendung, Tauglichkeit, Ausbildung, Ergebnisse von Prüfungen, 
Beaufsichtigungen, Unterweisungen und Nachschulungen ersichtlich sein muss. 

Eisenbahnschutzvorschriften (EisbSV) 

Verordnung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie über den 
Schutz auf Eisenbahnanlagen und in Schienenfahrzeugen (gesamte Rechtsvorschrift in der 
tagesaktuellen Fassung) 

Auszug aus der EisbSV in der Fassung vom BGBl. II Nr. 219/2012: 

Geltungsbereich 
§ 1. (1) Diese Verordnung gilt für alle Eisenbahnen (Haupt- und Nebenbahnen, 
Straßenbahnen, Anschlussbahnen und Materialbahnen) gemäß § 1 EisbG in der jeweils 
geltenden Fassung und bestimmt das zum Schutze der Eisenbahnanlagen, des Betriebes 
einer Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf einer Eisenbahn und des 
Verkehrs auf einer Eisenbahn gebotene Verhalten der Bahnbenützenden. 

(2) Bahnbenützende im Sinne dieser Verordnung sind Fahrgäste und Personen, die 
Fahrgäste begleiten oder abholen, sowie alle sonstigen Personen, die sich nicht für 
Zwecke der Abwicklung des Betriebes oder des Verkehrs der Eisenbahn auf 
Eisenbahnanlagen oder in Schienenfahrzeugen aufhalten (zB Güterverkehrskunden, 
Reinigungspersonal, Bauarbeiter von Nicht-Eisenbahnunternehmen). 

Verhalten innerhalb der Eisenbahnanlagen 
§ 2. (1) Eisenbahnanlagen dürfen – außer von den in den §§ 3 und 4 genannten Personen 
– nur an den hiefür bestimmten Stellen betreten werden; das sind solche, die dem 
allgemeinen Verkehrsgebrauch dienen oder diesen ermöglichen, wie zB Bahnsteige, Zu- 
und Abgänge, insbesondere schienengleiche Bahnsteigzugänge, Über- und 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007900
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007900
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Unterführungen, Warteräume, Sanitäranlagen, Parkplätze und Eisenbahn-kreuzungen; im 
Übrigen ist das Betreten von Eisenbahnanlagen verboten. 

(2) Der Aufenthalt 

1. im durch Bahnsteigkante und Bodenmarkierung (Warnstreifen) gekennzeichneten 
Gefahrenraum sowie 

2. auf Bahnsteigen von Haupt- und Nebenbahnen, die über keinen durch 
Bodenmarkierungen (Warnstreifen) gekennzeichneten Gefahrenraum verfügen, ist 
auf jenes Ausmaß zu beschränken, das nach dem Anhalten von Zügen und vor dem 
Türschließwarn-signal oder der Abfertigungsansage für das Aus- und Einsteigen 
notwendig ist. 

(3) Bei schienengleichen Bahnsteigzugängen hat sich der Bahnbenützende zu 
vergewissern, dass ein gefahrloses Überqueren der Gleise möglich ist und dieselben so 
schnell wie möglich zu überqueren. 

(4) Absperrungen oder das Verbotszeichen „Zutritt für Unbefugte verboten“ gelten als 
Verbot, die Gleise zu überschreiten, wenn diese Absperrungen oder Gefahrenhinweise 
vor, zwischen oder nach den Gleisen angebracht sind. 

(5) Das Betreten von Eisenbahnanlagen an den hiefür bestimmten Stellen (gemäß Abs. 1) 
und der Aufenthalt dort innerhalb der öffentlich kundgemachten Sperrzeiten, sind verboten. 

(6) Abweichungen von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 5 sind zulässig, wenn solche im 
Einzelfall durch Eisenbahnaufsichtsorgane angeordnet wurden, die sich überzeugt haben, 
dass diesen Anordnungen gefahrlos und unverzüglich nachgekommen werden kann (zB 
infolge technischer Gebrechen, Betriebsstörungen oder von Unfällen). 

(7) Abs. 1 bis 5 gilt nicht für 

1. Angehörige von Einsatzorganisationen und sonstige Hilfskräfte im Zuge eines 
Hilfseinsatzes oder 

2. Personen, die sich mit ausdrücklicher Zustimmung des Eisenbahnunternehmens im 
nicht dem allgemeinen Verkehrsgebrauch dienenden Bereichen aufhalten sollen, 
wenn durch betriebliche Maßnahmen und vor Ort anwesende geschulte 
Eisenbahnbedienstete ein gefahrloses Betreten gewährleistet wird. 
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Verhalten der im § 47 Abs. 2 EisbG genannten Personen 
§ 3. (1) Die Organe der im § 47 Abs. 2 EisbG genannten Behörden, die durch diese 
Behörden bestellten Sachverständigen, sowie die Angehörigen des Österreichischen 
Bundesheeres dürfen Eisenbahnanlagen ohne Erlaubniskarten nur betreten, wenn und 
solange dies zur Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten erforderlich ist. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Personen haben beim Betreten von Eisenbahnanlagen, soweit 
dies mit der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten vereinbar ist, nachstehende 
Bedingungen zu beachten: 

1. vorherige Verständigung des Eisenbahnunternehmens von der beabsichtigten 
Betretung des Gefahrenraumes von Gleisen; 

2. sofern von einem Eisenbahnbediensteten auf sichere Verkehrswege hingewiesen 
wird, sind diese zu benützen; 

3. zur besseren Erkennbarkeit ist eine geeignete, der Bestimmung des § 102 Abs. 10 des 
Kraftfahrgesetzes 1967, BGBl. Nr. 267, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
I Nr. 116/2010, entsprechende Warnkleidung mit weiß retroreflektierenden Streifen 
zu tragen. 

Besondere Erlaubnis zum Betreten von Eisenbahnanlagen 
§ 4. (1) Ein Eisenbahnunternehmen darf Erlaubniskarten zum Betreten von 
Eisenbahnanlagen nur Personen ausstellen, die die für Eisenbahnbedienstete erforderliche 
Ausbildungen für das Betreten von Gefahrenräumen nachweislich abgeschlossen haben. 

(2) Inhaber von Erlaubniskarten haben beim Betreten von Eisenbahnanlagen zu beachten: 

1. sofern vorhanden, sind ausschließlich die gemäß den örtlichen Richtlinien 
ausgewiesenen innerbetrieblichen Verkehrswege, die dazu dienen, Gebäude, 
Betriebsanlagen oder Arbeitsplätze sicher zu erreichen, zu benützen; 

2. der Gefahrenraum von Gleisen darf nur in unabdingbaren Fällen betreten werden; 
3. zur besseren Erkennbarkeit ist eine geeignete, der Bestimmung des § 102 Abs. 10 des 

Kraftfahrgesetzes 1967, BGBl. Nr. 267, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 
116/2010, entsprechende Warnkleidung mit weiß retroreflektierenden Streifen zu tragen. 
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Besondere Gefahrenbereiche 
§ 5. Bei Hochspannungsanlagen ohne geeignete, isolierende Schutzvorrichtung ist vom 
Körper sowie den mitgeführten Gegenständen ein Schutzabstand einzuhalten, sofern 
nicht zweifelsfrei festgestellt wurde, dass diese Hochspannungsanlagen nicht unter 
Spannung stehen und geerdet sind. 

Verhalten der Bahnbenützenden 
§ 6. (1) Innerhalb der Eisenbahnanlagen ist ein den Betrieb einer Eisenbahn, den Betrieb 
von Schienenfahrzeugen auf einer Eisenbahn und den Verkehr auf einer Eisenbahn 
störendes Verhalten verboten. Insbesondere ist verboten, unbefugt 

1. Eisenbahnanlagen, eisenbahntechnische Einrichtungen und Schienenfahrzeuge zu 
bedienen, zu verwenden, zu beschädigen, zu besteigen oder zu verunreinigen; 

2. Gegenstände auf die Fahrbahn zu legen; 
3. sonstige Fahrthindernisse anzubringen; 
4. Weichen umzustellen; 
5. Fahrleitungsschalter zu betätigen; 
6. missbräuchlich Sicherheits- oder Noteinrichtungen zu verwenden, Alarm oder Signale 

zu geben. 

(2) Das Betreten von Eisenbahnanlagen ist, mit Ausnahme der hiefür bestimmten Stellen, 
nur mit einer vom Eisenbahnunternehmen ausgestellten Erlaubniskarte gestattet. 

(3) Bahnbenützende haben den dienstlichen Anordnungen der Eisenbahnaufsichtsorgane, 
sofern diese den nach § 30 Abs. 2 EisbG ausgestellten Ausweis vorweisen, umgehend 
Folge zu leisten. 

(4) Bahnbenützende haben sich bei Benützung der Eisenbahnanlagen und der 
Schienenfahrzeuge so zu verhalten, wie es die Sicherheit und Ordnung des Betriebes der 
Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn, des Verkehrs auf der 
Eisenbahn sowie die Rücksicht auf andere gebieten. Hiebei sind die vom 
Eisenbahnunternehmen nach den Bestimmungen der Kennzeichnungsverordnung, BGBl. II 
Nr. 101/1997, kundgemachten Hinweise sowie die mit Lautsprechern oder 
Anzeigeeinrichtungen erteilten Anordnungen, zu beachten. Bahnbenützende haben sich 
im Bedarfsfall an die Eisen-bahnbediensteten zu wenden oder sich gekennzeichneter 
Kommunikationsmittel zu bedienen. Insbesondere ist verboten, 
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1. auf schienengleichen Bahnsteigzugängen zu verweilen; 
2. sich 

a) im durch Bahnsteigkante und Bodenmarkierung (Warnstreifen) gekennzeichneten 
Gefahrenraum oder 

b) auf Bahnsteigen von Haupt- und Nebenbahnen, die über keinen durch 
Bodenmarkierungen (Warnstreifen) gekennzeichneten Gefahrenraum verfügen 

aufzuhalten, soweit dies nicht nach dem Anhalten von Zügen und vor dem 
Türschließwarnsignal oder der Abfertigungsansage für das Aus- und Einsteigen 
notwendig ist; 

3. sich aus Schienenfahrzeugen hinauszulehnen; 
4. Tiere, die andere Bahnbenützende gefährden, behindern oder belästigen können, 

mitzunehmen; Hunde dürfen nur angeleint und mit Beißschutz versehen transportiert 
werden; ausgenommen hievon sind Hunde für Menschen mit Sehbehinderung; 
sonstige Heimtiere sind in bisssicheren Behältnissen zu befördern; 

5. gefährliche Gegenstände mitzunehmen, zB nicht verpackte Sägen, Beile, Glasscheiben 
oder geladene Schusswaffen; 

6. Rettungs- und Fluchtwege, Zugänge zu Aufzügen, Fahrtreppen oder Fahrsteige zu 
verstellen oder zu versperren; 

7. Fahrräder und andere Fahrzeuge außerhalb der dafür vorgesehenen Flächen abzustellen; 
8. Verstellen von oder unberechtigtes Verweilen auf Einrichtungen, die für Menschen 

mit Behinderung vorgesehen sind, wie Zugangsrampen, taktilen Blindenleitsystemen. 

(5) Bahnbenützende dürfen nur an den dazu bestimmten Stellen und nur an der dazu 
bestimmten Seite der Schienenfahrzeuge ein- und aussteigen. Insbesondere ist auch 
verboten, Schienenfahrzeuge bei Haupt- und Nebenbahnen abseits von Bahnsteigen, 
Straßenbahnen außerhalb von Haltestellen zu verlassen. 

(6) Solange sich ein Schienenfahrzeug in Bewegung befindet, ist das Öffnen der 
Außentüren des Schienenfahrzeuges, das Betreten der Trittbretter und das Verweilen auf 
ungesicherten offenen Plattformen sowie das Ein- und Aussteigen verboten. 

(7) Es ist verboten, Gegenstände aus dem Schienenfahrzeug zu werfen. 

(8) Nicht-öffentliche Eisenbahnübergänge dürfen nur von den hiezu Berechtigten und nur 
unter den vom Eisenbahnunternehmen aus Sicherheitsgründen vorzuschreibenden 
Bedingungen benützt werden. 
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(9) Ausnahmen von den Verboten gemäß Abs. 1 bis 8 sind zulässig, wenn solche im 
Einzelfall durch Eisenbahnaufsichtsorgane angeordnet wurden, die sich überzeugt haben, 
dass diesen Anordnungen gefahrlos nachgekommen werden kann. 

(10) Die in § 3 Abs. 1 genannten Personen sind von der Einhaltung der Bestimmungen der 
Abs. 1 bis 7 ausgenommen, soweit dies zur Ausübung der Dienstobliegenheiten erforderlich 
ist. Staatliche Sicherheitsorgane dürfen darüber hinaus Schusswaffen im geladenen 
Zustand auch dann mit sich führen, wenn dies zur Ausübung der Dienstobliegenheiten 
nicht erforderlich ist. 

§ 7. Zuwiderhandlungen gegen die Gebots- und Verbotsbestimmungen dieser Verordnung 
sind nach § 162 Abs. 1 EisbG strafbar. 

§ 8. Diese Verordnung tritt mit 1. September 2012 in Kraft. 

Eisenbahnverordnung 2003 (EisbVO) 

Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie über den Bau, 
den Betrieb und die Organisation von Eisenbahnen (gesamte Rechtsvorschrift in der 
tagesaktuellen Fassung) 

Auszug aus der EisbVO in der Fassung vom BGBl. II Nr. 156/2014: 

Dienstvorschriften 
§ 7. (1) Das Eisenbahnunternehmen hat entsprechend der jeweiligen Erfordernisse 
allgemeine Anordnungen im Sinne des § 21 Abs. 3 Eisenbahngesetz 1957 zu erstellen und 
ihre Einhaltung sicherzustellen. Hiebei müssen insbesondere die Bestimmungen dieser 
Verordnung, behördliche Aufträge und die der Baugenehmigung zugrunde liegenden 
baulichen und betrieblichen Vorgaben eingehalten werden.  

(2) Allgemeine Anordnungen im Sinne des § 21 Abs. 3 Eisenbahngesetz 1957 sind 
ausdrücklich als „Dienstvorschrift“ zu bezeichnen. Allgemeine Anordnungen des 
Eisenbahnunternehmens, die nicht nach § 21 Abs. 3 des Eisenbahngesetzes 1957 der 
Genehmigungspflicht unterliegen, dürfen nicht als „Dienstvorschrift“ bezeichnet werden.  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002669
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002669
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(3) In den Dienstvorschriften sind die erforderlichen Regelungen übersichtlich, klar und 
verständlich festzuhalten. Erfolgen die Regelungen durch das Eisenbahnunternehmen in 
mehreren selbständigen Dienstvorschriften, ist eine eigene Dienstvorschrift zu erstellen, 
in der alle gültigen Dienstvorschriften des Eisenbahnunternehmens angeführt werden.  

(4) Im Rahmen von Dienstvorschriften hat das Eisenbahnunternehmen Vorkehrungen zur 
Erfüllung der sich aus dieser Verordnung ergebenden Pflichten zu treffen. Insbesondere ist 
zu regeln  

1. die Ausbildung einschließlich der Feststellung der Anforderungen an 
Betriebsbedienstete,  

2. Festlegung des Betriebsablaufes,  
3. Signalwesen,  
4. Maßnahmen zur Vermeidung, Beherrschung und Auswertung von außergewöhnlichen 

Ereignissen und  
5. Aufgaben und Anordnungsbefugnis des verantwortlichen Betriebsleiters, der durch 

ihn beauftragten Betriebsbediensteten und der Eisenbahnaufsichtsorgane (§ 45 
Eisenbahngesetz 1957). 

(5) In den Dienstvorschriften von Eisenbahninfrastrukturunternehmen ist festzulegen, 
welche Bestimmungen der Dienstvorschrift auch von Dritten bei der Mitbenützung der 
Schieneninfrastruktur und bei der Ausübung von Zugangsrechten zu beachten sind. 
Derartige Dienstvorschriften sind vom Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu 
veröffentlichen und unentgeltlich im Internet bereitzustellen.  

(6) Anträgen auf Genehmigung von Dienstvorschriften ist neben dem vollständigen Text 
der Dienstvorschrift in der beantragten Fassung ein Bericht beizulegen, der zumindest 
nachstehende Angaben enthält:   

1. die Darstellung der Änderungen gegenüber der bisherigen Vorschriftenlage sowie die 
Begründung für diese Änderung,  

2. eine tabellarische Darstellung, auf welche Bestimmungen dieser Verordnung sich die 
konkreten Bestimmungen der Dienstvorschrift beziehen, und  

3. die Stellungnahme des verantwortlichen Betriebsleiters zur beantragten Fassung der 
Dienstvorschrift. 
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Elektroschutzverordnung 2012 (ESV 2012) 

Verordnung über den Schutz der Arbeitnehmer/innen vor Gefahren durch den 
elektrischen Strom (gesamte Rechtsvorschrift in der tagesaktuellen Fassung) 

Auf Grund des großen Umfangs wird hier nur der Link zur Verfügung gestellt. 

Kennzeichnungsverordnung (KennV) 

Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales über die 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung (gesamte Rechtsvorschrift in der 
tagesaktuellen Fassung)  

Auf Grund des großen Umfangs wird hier nur der Link zur Verfügung gestellt. 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007682
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009067
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009067
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Erlass 

Einsatz von Eisenbahnaufsichtsorganen bei personenbefördernden 
Fahrten 

Inkraftreten mit 4. März 2015, Geschäftszahl BMVIT-220.031/0004-IV/SCH2/2014 
(gesamter Erlass) 

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen beim Vollzug des Eisenbahngesetzes 1957 – EisbG, 
BGBl. Nr. 60 idgF, der Eisenbahnverordnung 2003 – EisbV 2003, BGBl. II Nr. 209/2003 idgF, 
der Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung – EisbBBV, BGBl. II Nr. 398/2008, der 
Eisenbahnschutzvorschriften – EisbSV, BGBl. II Nr. 219/2012, und bei der Obersten 
Eisenbahnbehörde aufgeworfenen Fragestellungen werden hinsichtlich der Rechtslage 
zum Einsatz von Eisenbahnaufsichtsorganen bei personenbefördernden Fahrten 
nachstehende Klarstellungen getroffen: 

Pflicht zur Bestimmung von Eisenbahnaufsichtsorganen 
Nach § 19 Abs. 1 EisbG ist ein zum Bau und zum Betrieb von Eisenbahnen berechtigtes 
Eisenbahnunternehmen 

(EIU) verpflichtet, die Eisenbahn einschließlich der zugehörigen Eisenbahnanlagen, 
Betriebsmittel und des sonstigen Zugehörs unter Berücksichtigung der Sicherheit, der 
Ordnung und der Erfordernisse des Betriebes der Eisenbahn und des Verkehrs auf der 
Eisenbahn zu bauen, zu erhalten, zu ergänzen und nach Maßgabe der Rechtsvorschriften 
und entsprechend der nach diesem Bundesgesetz erforderlichen Konzessionen, 
Genehmigungen und Bewilligungen zu betreiben und hat diesbezüglich die notwendigen 
Vorkehrungen zu treffen. 

Ein zur Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen auf Eisenbahnen berechtigtes 
Eisenbahnunternehmen (EVU) ist verpflichtet, die Schienenfahrzeuge, Eisenbahnanlagen, 
Betriebsmittel und sonstiges Zugehör unter Berücksichtigung der Sicherheit, der Ordnung 
und der Erfordernisse des Verkehrs auf der Eisenbahn zu bauen, zu erhalten, zu ergänzen 
und nach Maßgabe der Rechtsvorschriften und entsprechend der nach diesem 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=ac7c155b-b29a-46f8-88d5-cfa9d60cb72e&Position=1&Abfrage=Erlaesse&Titel=Einsatz+von+Eisenbahnaufsichtsorganen+bei+personenbef%25c3%25b6rdernden+Fahrten&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&FassungVom=11.12.2017&Einbringer=&Abteilung=&Fundstelle=&GZ=&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=ERL_11_000_20150304_BMVIT_220_031_0004_IV_SCH2_2014
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_209_2/2003_209_2.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2008/398
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2012/219
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Bundesgesetz erforderlichen Genehmigungen und Bewilligungen zu betreiben und hat 
diesbezüglich die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. 

Entsprechende Detaillierungen zu diesen Pflichten der Eisenbahnunternehmen ergeben 
sich einerseits aus dem Eisenbahngesetz selbst und andererseits aus den in Vollziehung 
des Eisenbahngesetzes erlassenen Verordnungen. 

Gemäß § 30 Abs. 1 EisbG haben Eisenbahnunternehmen Eisenbahnbedienstete zur 
Überwachung des Verhaltens von Personen gegenüber Eisenbahnanlagen einer öffentlichen 
Eisenbahn, in auf öffentlichen Eisenbahnen betriebenen Schienenfahrzeugen und im 
Verkehr auf einer öffentlichen Eisenbahn zu bestimmen (Eisenbahnaufsichtsorgane). 
Hiebei handelt sich um eine unbedingte Pflicht und es liegt daher nicht im freien Ermessen 
der Eisenbahnunternehmen, ob Eisenbahnaufsichtsorgane bestellt werden. 

Aufgaben der Eisenbahnaufsichtsorgane 
Die gesetzlichen Mindestaufgaben der Eisenbahnaufsichtsorgane werden in den §§ 30, 43 
und 46 bis 47b EisbG sowie in den auf § 47c EisbG gestützten Verordnungen geregelt. 

Nach § 30 Abs. 1 EisbG haben Eisenbahnaufsichtsorgane zunächst die Aufgabe der 
Überwachung des Verhaltens von Personen gegenüber Eisenbahnanlagen einer 
öffentlichen Eisenbahn, in auf öffentlichen Eisenbahnen betriebenen Schienenfahrzeugen 
und im Verkehr auf einer öffentlichen Eisenbahn. Die Überwachung schließt die der 
Ordnung auf den Bahnhofvorplätzen mit ein, sofern nicht die sonst zuständigen Organe 
zur Stelle sind. Bei Eisenbahnen, auf denen Zugangsrechte ausgeübt werden, hat die 
Überwachung auch das Verhalten der Eisenbahnbediensteten von Zugang ausübenden 
Eisenbahnunternehmen einzuschließen, soweit das für die Gewährung der Sicherheit und 
Ordnung der Abwicklung des jeweiligen Betriebes der Eisenbahn und des jeweiligen 
Verkehrs auf der Eisenbahn insgesamt erforderlich ist. 

Nach § 30 Abs. 3 EisbG dürfen Eisenbahnaufsichtsorgane Personen festnehmen, die sie bei 
einer Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen der §§ 43 Abs. 1 (Gefährdungsbereich), 
46 (Verhalten innerhalb der Eisenbahnanlagen), 47 Abs. 1 (Betreten hiefür nicht bestimmter 
Stellen von Eisenbahnanlagen), 47a (Benützung nicht-öffentlicher Eisenbahnübergänge) 
und 47b (Bahnbenützende) einschließlich derjenigen, die auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 47c (EisbSV und Flüssiggas- Verordnung 2002 - FGV, BGBl. II Nr. 446/2002) erlassen 
sind, auf frischer Tat betreten, sofern auch die übrigen Voraussetzungen des § 35 
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Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52, vorliegen, aber kein Organ des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes einschreiten kann. Festgenommene Personen sind, wenn 
der Grund der Festnahme nicht schon vorher entfallen ist, von den Eisenbahnaufsichtsorganen 
dem nächsten Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes so bald wie möglich vorzuführen. 

Für den Einsatz von Eisenbahnaufsichtsorganen auf personenbefördernden Zügen kommt 
hiebei insbesondere den Pflichten nach § 47b EisbG zentrale Bedeutung zu. Demnach 
haben Bahnbenützende den dienstlichen Anordnungen der Eisenbahnaufsichtsorgane 
Folge zu leisten und sich bei Benützung der Eisenbahnanlagen und der Schienenfahrzeuge 
so zu verhalten, wie es die Sicherheit und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des 
Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn, des Verkehrs auf der Eisenbahn 
sowie die Rücksicht auf andere gebieten. In diesem Zusammenhang sind auch die 
Pflichten nach der EisbSV zu berücksichtigen. 

Es steht den Eisenbahnunternehmen natürlich offen, die Fahrgäste auf jede nur 
erdenkliche Weise zu informieren und zu einem bestimmten Verhalten aufzufordern. 

Das Eisenbahnunternehmen kann Fahrgäste, welche die vorgeschriebene Ordnung oder 
Sicherheit im Betrieb von Schienenfahrzeugen auf einer Eisenbahn oder den Verkehr auf 
einer Eisenbahn oder die zu ihrer Aufrechterhaltung getroffenen Anordnungen der vom 
Eisenbahnunternehmen beschäftigten oder beauftragten Personen nicht beachten oder 
sonst auf Grund ihres Zustandes oder ihres Verhaltens stören, nach § 19 Abs. 1 Eisenbahn-
Beförderungs- und Fahrgastrechtegesetz – EisbBFG, BGBl. I Nr. 40/2013, von der 
Beförderung ausschließen. 

Bahnbenützende haben überdies den dienstlichen Anordnungen der Eisenbahnaufsichtsorgane 
Folge zu leisten und sich bei Benützung der Eisenbahnanlagen und der Schienenfahrzeuge 
so zu verhalten, wie es die Sicherheit und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des 
Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn, des Verkehrs auf der Eisenbahn 
sowie die Rücksicht auf andere gebieten. Hiebei sind die vom Eisenbahnunternehmen 
nach den Bestimmungen der Kennzeichnungsverordnung kundgemachten Hinweise sowie 
die mit Lautsprechern oder Anzeigeeinrichtungen erteilten Anordnungen, zu beachten (§ 
47b Abs. 1 EisbG iVm § 6 Abs. 4 EisbSV). Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmung sind 
nach § 162 Abs. 1 EisbG strafbar. 
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Die rechtliche Durchsetzung des gebotenen Verhaltens durch strafbewehrte dienstliche 
Anordnungen verbunden mit einem Festnahmerecht für bestimmte festgelegte Tatbestände 
und unter bestimmten Bedingungen steht somit nur Eisenbahnaufsichtsorganen zu. 

Soweit die Durchsetzung eines bestimmten Verhaltens von Bahnbenützenden unumgänglich 
ist und gegebenenfalls (sollten die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sein) als 
ultima ratio mit einer Festnahme durchgesetzt werden können muss, wird daher die 
Anordnung und Überwachung der Durchführung durch ein Eisenbahnaufsichtsorgan erfolgen 
müssen. Dies kann etwa Situationen betreffen, in denen Bahnbenützende durch das 
Verhalten anderer gefährdet oder behindert werden, Personen auf nicht zum Betreten 
bestimmten Eisenbahnanlagen angetroffen werden oder überfüllte Züge geräumt werden 
müssen. In bestimmten Situationen (zB aufgrund besonderer Verkehrsverhältnisse infolge 
von Großveranstaltungen) wird durch das Eisenbahnunternehmen im Rahmen der 
Eigenverantwortung und u.a. im Rahmen der Vorkehrungen aus dem 
Sicherheitsmanagementsystem auch vorzusorgen sein, dass Eisenbahnaufsichtsorgane 
durch weitere Betriebsbedienstete (zB Personen, die zur Räumung von Zügen eingesetzt 
werden) oder sonstige Personen (zB Ordnerdienste) unterstützt werden bzw. mehr 
Eisenbahnaufsichtsorgane als sonst eingesetzt werden müssen. 

Die Notwendigkeit des Einsatzes von Eisenbahnaufsichtsorganen zur Erteilung von 
dienstlichen Anordnungen kann sich dabei aus den eigenen Wahrnehmungen des 
Eisenbahnaufsichtsorganes, aus betrieblichen Meldungen anderer Eisenbahnbediensteter 
oder aus sonstigen Mitteilungen (zB § 6 Abs. 4 EisbSV) über wahrgenommene 
Unregelmäßigkeiten ergeben. Diesem Umstand wird insofern auch in der Eisenbahn-
Eignungs- und Prüfungsverordnung – EisbEPV, BGBl. II Nr. 31/2013, Rechnung getragen, 
als für die zentrale Mindestausbildung „Betriebsdienst“ nach § 23 EisbEPV (und damit 
praktisch für alle Betriebsbedienstete) als Aufgabenbereich die betriebliche Meldung von 
wahrgenommenen Unregelmäßigkeiten vorgesehen ist. Hiebei ist etwa an die Meldung 
von wahrgenommenen Gefahrsituationen (zB beschädigte Anlagen, überfüllte Züge, den 
Eisenbahnbetrieb gefährdendes Verhalten Dritter, notwendige Freihaltung von Flächen 
von Arbeits- und Rettungswegen), die Mitwirkung bei Maßnahmen zur Beherrschung von 
betrieblichen Vorfällen (zB Weitergabe von Meldungen, Aufstellung von 
Gefahrenhinweisen und sonstigen Informationen) oder die Unterstützung von in der 
Mobilität eingeschränkten Personen bei der personenbefördernden Fahrt zu denken. 

Es muss daher in allgemeinen Anordnungen (Dienstvorschriften) geregelt sein, dass von 
Betriebsbediensteten zufällig wahrgenommene Unregelmäßigkeiten umgehend an die 
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hiefür zuständige Stelle gemeldet werden, damit erforderlichenfalls ein 
Eisenbahnaufsichtsorgan verständigt und vor Ort einschreiten kann. 

Neben den im Gesetz ausdrücklich angeführten Aufgaben von Eisenbahnaufsichtsorganen 
kommen auch weitere Aufgaben in Betracht. In § 45 Abs. 1 der Urfassung des 
Eisenbahngesetzes 1957 waren den Eisenbahnaufsichtsorganen zusätzlich ausdrücklich die 
Überprüfung der ordnungsgemäßen Beschaffenheit der Eisenbahnanlagen, der 
Abwicklung des Eisenbahnbetriebes und Eisenbahnverkehrs zugewiesen. Diese Pflichten 
wurde im Rahmen der Novelle BGBl. I Nr. 125/2006 zwar aus dem Gesetz gestrichen, 
hiezu jedoch in den Erläuterungen ausdrücklich angemerkt: „Eisenbahnaufsichtsorgane 
dienen der Überwachung des Verhaltens von Personen vor Ort. Ihr allfälliger Einsatz auch 
für andere Aufgaben wie die Überwachung der Beschaffenheit der Eisenbahn muss nicht 
gesetzlich vorgegeben werden, sondern ist Sache der innerorganisatorischen Regelungen 
des Eisenbahnunternehmens. Die Verhaltensüberwachung der Eisenbahnaufsichtsorgane 
eines Eisenbahnunternehmens, auf dessen Eisenbahn Zugangsrechte ausgeübt werden, 
soll ausdrücklich auch die Überwachung des Verhaltens der Eisenbahnbediensteten des 
zugangsberechtigten Eisenbahnunternehmens umfassen, um weiterhin die gebotene 
gesamthafte Überwachung zu gewährleisten.“ 

In diesem Sinne erscheint es daher weiterhin nachvollziehbar, wenn Eisenbahnaufsichtsorgane 
von den Eisenbahnunternehmen auf Grund ihrer Qualifikationen gleichzeitig mit den ihnen 
vom Gesetz zwingend zugewiesenen Aufgaben auch zur Überwachung der Beschaffenheit 
der Eisenbahn und der Sicherheit und Ordnung des Betriebsablaufes eingesetzt werden. 
Es bleibt den jeweiligen Eisenbahnunternehmen selbst überlassen, ob sie dem 
Eisenbahnaufsichtsorgan diese Aufgaben zuweisen. Es ist von Eisenbahnunternehmen zu 
beurteilen, welche weiteren Aufgaben einem Eisenbahnaufsichtsorgan übertragen werden. 

Zu den Erwägungen betreffend Sicherheit des Eisenbahnbetriebes und Beschaffenheit der 
Eisenbahn kann die wiederholte für Fahrgäste erkennbare Anwesenheit von 
Eisenbahnaufsichtsorganen zusätzlich wesentlich dazu beitragen, das subjektive 
Sicherheitsempfinden von Fahrgästen in öffentlichen Verkehrsmitteln zu steigern bzw. 
Vandalismus hintanzuhalten oder zu minimieren. 

Anzahl einzusetzender Eisenbahnaufsichtsorgane 
Eisenbahnaufsichtsorgane sind nach den oben angeführten Aufgaben im Einzelfall unter 
anderem beim Begleiten der Züge, bei der Überwachung Betriebsablaufes und als 
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Aufsichtsführende über Bedienstete gemäß § 2 Z 5 lit. a und b EisbBBV tätig und daher 
auch als Betriebsbedienstete im Sinne der EisbBBV und der EisbVO anzusehen. Gemäß § 
129 Abs. 2 EisbBBV sind Betriebsbedienstete (und damit auch Eisenbahnaufsichtsorgane) 
in der für einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anzahl 
einzusetzen. Die erforderliche Anzahl kann hiebei nur unter Berücksichtigung der Anlagen-
, Betriebs- und Verkehrsverhältnisse festgestellt werden. 

Einer der zentralen Elemente für die Sicherheit und Ordnung des Eisenbahnbetriebes und 
des Eisenbahnverkehrs ist, dass das Eisenbahnunternehmen jeweils im Rahmen 
bestehender Rechtsvorschriften das Verhalten einschließlich der Ausbildung der 
Eisenbahnbediensteten, die Tätigkeiten zur Gewährleistung der Sicherheit des Betriebes 
einer Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf Eisenbahnen und des 
Verkehrs auf Eisenbahnen ausführen, durch allgemeine Anordnungen (Dienstvorschriften) 
im Interesse der Sicherheit und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von 
Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und des Verkehrs auf Eisenbahnen zu regeln hat. 
Derartige Dienstvorschriften bedürfen der Genehmigung der Behörde. Erforderlichenfalls 
sind vom Eisenbahnunternehmen durch Dienstanweisungen die in Dienstvorschriften 
getroffenen allgemeinen Anordnungen für den Einzelfall zu konkretisieren. 

Bei der Feststellung der Mindestanzahl der einzusetzenden Eisenbahnaufsichtsorgane 
wird das Eisenbahnunternehmen dahin gehend Überlegungen anstellen müssen, wie viel 
Zeit zwischen der Feststellung einer Situation, die die Anwesenheit eines 
Eisenbahnaufsichtsorganes erfordert, und der tatsächlichen Anwesenheit des nächsten 
verfügbaren Eisenbahnaufsichtsorganes höchstens liegen darf. Dementsprechend wird für 
Züge in Ballungsräumen bzw. bei Zügen, die nur zwischen nahe beieinander gelegenen, 
mit Eisenbahnaufsichtsorganen besetzten Stationen verkehren, die Anwesenheit eines 
Eisenbahnaufsichtsorganes im personenbefördernden Zug selbst nicht zwingend 
erforderlich sein. Auch die Anzahl der sonst eingesetzten Betriebsbediensteten, die keine 
Eisenbahnaufsichtsorgane sind, wird auf die erforderliche Anzahl an 
Eisenbahnaufsichtsorganen Einfluss haben. 

Diese konkretisierenden Festlegungen hat das Eisenbahnunternehmen im Rahmen seiner 
Eigenverantwortung zu treffen und sind auch die jeweiligen Vorkehrungen aus dem aus 
dem Sicherheitsmanagementsystem sowie dem Bau- und Betriebsprogramm zu 
berücksichtigen. Dementsprechend hat das Eisenbahnunternehmen als Vorkehrung 
Prozesse und Kriterien vorzusehen, durch die in der Umsetzung sichergestellt wird, dass 
Eisenbahnbedienstete einschließlich Eisenbahnaufsichtsorgane jeweils in einer für den 
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sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anzahl tatsächlich eingesetzt 
werden. Diese Vorkehrungen unterliegen (auch nach unionsrechtlichen Vorgaben) der 
Aufsicht der Behörde. 

Festlegungen zum Inhalt der Bau- und Betriebsprogramme finden sich zB in § 6 Abs. 3 Z 5 
lit. h bis k der Eisenbahn-Bauentwurfsverordnung – EBEV, BGBl. II Nr. 128/2008, wonach 
die Festlegung der für den Betrieb maßgebenden Rahmenbedingungen, die Beschreibung 
der Auswirkungen des Bauvorhabens auf den Betrieb (Betriebsprogramm) einschließlich 
der Zahl der einzusetzenden Arbeitnehmer sowie der Arbeitsvorgänge und Arbeitsverfahren 
und Angaben über die zum Einsatz kommenden technischen Einrichtungen, Arbeitsmittel 
und Arbeitsstoffe sowie die Art und Menge allfälliger Lagerungen sowie die Beschreibung 
der Maßnahmen zur Hintanhaltung und Beherrschung von außergewöhnlichen 
Ereignissen (zB Sicherheits- und Rettungskonzept, Notfahrprogramm) im Bericht des 
Bauentwurfs darzustellen sind. Entsprechende Angaben liegen auch der Beurteilung bei 
der Genehmigung von Schienenfahrzeugen zu Grunde. 

Unabhängig vom Notfallkonzept und Notfallplan wird davon ausgegangen, dass sich 
grundsätzlich in jedem personenbefördernden Zug zumindest ein Eisenbahnaufsichtsorgan 
befinden wird müssen. 

Hiebei kann es sich grundsätzlich auch um den Triebfahrzeugführer handeln. 

Vom Erfordernis der Anwesenheit zumindest eines Eisenbahnaufsichtsorganes auf einem 
personenbefördernden Zug wird abgesehen werden können, wenn auf anderer Weise 
sichergestellt wird, dass ein Eisenbahnaufsichtsorgan rechtzeitig vor Ort anwesend sein 
kann, wie dies etwa bei Straßen- oder U-Bahnen anzunehmen ist. 

Im Sinne der obigen Ausführungen wird ein Eisenbahnunternehmen daher in jenen Fällen, in 
denen in einem personenbefördernden Zug kein Eisenbahnaufsichtsorgan anwesend ist, 
durch einen Prozess festlegen müssen, dass umgehend die Veranlassungen eingeleitet werden, 
die sicherstellen, dass ein Eisenbahnaufsichtsorgan ehestmöglich zum Einsatzort gelangt. 

Umgekehrt sind Anlagen-, Verkehrs- und Betriebsverhältnisse denkbar, bei denen ein 
Triebfahrzeugführer die Aufgaben eines Eisenbahnaufsichtsorganes nicht zusätzlich 
übernehmen kann und müsste in diesen Fällen zusätzlich zum Triebfahrzeugführer auch 
ein von diesem unabhängiges Eisenbahnaufsichtsorgan anwesend sein. 
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Es liegt daher in der Verantwortung des Eisenbahnunternehmens zu evaluieren ob ein 
Triebfahrzeugführer im Einzelnen unter Berücksichtigung des Arbeitsplatzes und den sonstigen 
Befähigungen und Eignungen gleichzeitig als Eisenbahnaufsichtsorgan tätig sein kann. 

Unabhängig davon ist zu beachten, dass die Abläufe im Notfallmanagement des jeweiligen 
Unternehmens (zB Evakuierung eines personenbefördernden Zuges) nicht bis zum 
Eintreffen eines Eisenbahnaufsichtsorganes verzögert werden dürfen und das im Zug 
befindliche Personal natürlich schon vor dem Eintreffen eines Eisenbahnaufsichtsorganes 
mit der Abarbeitung des Notfallprozedere beginnen und die entsprechenden Maßnahmen 
(zB Räumung des Zuges) treffen muss. 

Zusammenfassend wäre daher festzuhalten: 

Soweit zur Beherrschung von besonderen Situationen die zuverlässige Einhaltung von 
dienstlichen Anordnungen durch Bahnbenützende unbedingt erforderlich ist, müssen vom 
Eisenbahnunternehmen Eisenbahnaufsichtsorgane so eingesetzt werden, dass ein 
rechtzeitiges Einschreiten durch ein Eisenbahnaufsichtsorgan möglich ist. Dies ist im Rahmen 
der Dienstvorschriften entsprechend zu berücksichtigen. Die nach § 129 Abs. 2 EisbBBV in 
der für einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anzahl einzusetzenden 
Bediensteten müssen im Sinne des Eisenbahngesetzes, insbesondere aufgrund von § 2 der 
Eisenbahn Eignungs- und Prüfungsverordnung (EisbEPV), geeignet sein. 

Die Eisenbahnbehörden werden ersucht, die Einhaltung der gesetzlichen Pflichten 
hinsichtlich der Regelung des Einsatzes von Eisenbahnaufsichtsorganen durch die 
Eisenbahnunternehmen entsprechend zu überprüfen. 
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Sonstiges 

Merkheft R 13 Eisenbahn-Dienstvorschriften 

Schwerpunktkonzept aus Sicht des ArbeitnehmerInnenschutzes 
Stand 1.9.2014 
Herausgeber: Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 

Auf Grund des großen Umfangs wird hier nur der Link zur Verfügung gestellt. 

Merkheft R8 ÖBB 40 

Schriftliche Betriebsanweisung, Arbeitnehmerschutz 
Stand 11. Juni 2017 
Herausgeber: Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 

Auf Grund des großen Umfangs wird hier nur der Link zur Verfügung gestellt. 

 

https://www.bvaeb.sv.at/cdscontent/load?contentid=10008.712434&version=1459767488
https://www.bvaeb.sv.at/cdscontent/load?contentid=10008.712431&version=1504598279
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